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Tatbestände der Mehrwert-Steuerhinterziehung 
  
Steuerhinterziehung ist das häufigste mehrwertsteuerliche Delikt. Das Mehrwertsteuer-Gesetz 
unterscheidet dabei in vier verschiedene Tatbestände: 
 

• Falsche Deklaration: Wird ein Umsatz nicht angegeben, ist das Steuerhinterziehung durch 
falsche Deklaration; 

• Falsche Qualifikation: Der Umsatz wird wohl angegeben, aber mit einem falschen 
Steuersatz; 

• Hinterziehung im Veranlagungsverfahren; 

• qualifizierte Steuerhinterziehung, d.h. Anwerben von Personen für eine Widerhandlung 
oder das gewerbsmässige Verüben von Widerhandlungen.  

 
Die Strafen für die Steuerhinterziehung bemessen sich nach der Schwere. Bussen bis Fr. 
400'000.- werden in einfachen Fällen ausgesprochen. Die Höhe des hinterzogenen Betrags spielt 
immer weniger eine Rolle. Bei qualifizierten Fällen wird das Höchstmass der Busse um die Hälfte 
erhöht oder eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren ausgesprochen.  

Bei der straflosen Selbstanzeige kann der Steuerpflichtige sich auch nach der Finalisierungsfrist 
vor Strafe bewahren. Als Finalisierungsfrist bezeichnet man die Zeitspanne von sechs Monaten, in 
der nach Abschluss des Geschäftsjahres ohne strafrechtliche Folgen die Abrechnung korrigiert 
werden kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trotz gewissenhafter Bearbeitung und sorgfältiger Recherche kann keine Haftung für den Inhalt 
der Beiträge übernommen werden.  


